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Zusammenfassung  
 
Der Beitrag gibt einen Überblick über den Stand der Wirkungsforschung zum 

Recht. Ausgehend von der Bedeutung von Wirkungsanalysen für die politisch-

administrative Praxis erläutert er die Verfahren der prospektiven Gesetzesfol-

genabschätzung und der ex-post Evaluation von Gesetzen. Anschließend wendet 

er sich der Frage nach dem Wert von Rechtswirkungsforschung als Grundlagen-

forschung zu. Dieser, so wird gezeigt, liegt in der Verknüpfung von empirischen 

Einsichten zur Wirkung und Wirksamkeit von Rechtsnormen auf der einen und 

vorsichtigen theoretischen Verallgemeinerungen auf der anderen Seite. Als Fel-

der der Rechtswirkungsforschung werden die Implementationsforschung, die 

Mobilisierungsforschung sowie die Wirksamkeits-/Effektivitätsforschung darge-

stellt und erläutert. Der Beitrag argumentiert dafür, sich zukünftig weniger mit 

Ziel- und Kausalitätsfragen als vielmehr mit den (potentiellen) Wirkungsweisen 

unterschiedlicher Regelungsmodi zu befassen. Zuletzt werden die rechtlich-

normativen Implikationen der Wirkungsanalyse aufgezeigt. 

 

Summary 

This article gives an overview of current legal impact studies. Starting with the 

significance of impact analysis for political-administrative practice, it describes 

the procedures for prospective impact assessment and the ex-post evaluation of 

laws. It then turns to describe the value of impact research as basic research. 

The value is shown to lie in the connection between empirical insights into the 

impact and effectiveness of legal norms and careful theoretical generalizations. 

As fields of impact analysis implementation research, mobilization research and 

effectiveness research are presented and explained. The author argues for, in-

stead of dealing with aim and causality questions, focusing on the (potential) 

pathways of impact preconditioned by various types of regulation.  
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1. Die Ausgangsfrage: Wie wirkt Recht? 

Wie wirkt Recht? – Diesen Titel trug der erste Kongress der rechtssoziologischen 

Vereinigung Deutschlands, Österreichs und der Schweiz, der 2008 an der Uni-

versität Luzern stattfand. Nicht nur die Veranstaltenden waren von der großen 

Bandbreite und Qualität der unter dieser Fragestellung präsentierten Forschung 

aus unterschiedlichen Fachdisziplinen überrascht.1 Die Frage nach der Wirkung 

von Recht beschäftigt die Wissenschaft offensichtlich deutlich intensiver, als es 

bei einem ersten Blick auf das eher wenig entwickelte Feld der Rechtswirkungs-

forschung scheint. Lawrence Friedmann hat die Wirkungsforschung kürzlich in 

einem Buch mit dem prägnanten Titel „Impact“ („Wirkung“) als – neben den sozi-

alen Entstehungsbedingungen des Rechts – eine der zwei fundamentalen Fragen 

der Rechtssoziologie bezeichnet (Friedmann 2016: 1 f.). Gleichzeitig weist er da-

rauf hin, dass nur die wenigsten einschlägigen wissenschaftlichen Studien und 

Veröffentlichungen explizit das Label der ‚Wirkungsforschung‘ tragen, auch 

wenn sie diesem Bereich zuzuordnen seien (Friedmann 2016: 2). Die disziplinäre 

Vielfalt mit ihren unterschiedlichen Methoden und Blickwinkeln, aus denen das 

Thema wissenschaftlich bearbeitet wird, ist für die von Anfang an inter- bzw. 

transdisziplinär aufgestellte angloamerikanische Law and Society-Forschung da-

bei deutlich weniger ein Problem, als dies in der stark fachdisziplinär geprägten 

deutschsprachigen Wissenschaftslandschaft der Fall ist, wo Politikwissenschaft, 

Ökonomie, Rechtswissenschaft und Rechtssoziologie weitgehend getrennt von-

einander agieren und nur in seltenen Fällen (explizit) aufeinander Bezug neh-

men (dazu bereits Bryde 2000: 140, vgl. auch Wrase 2006).   

 

                                                 
1 Raiser (2011: 172) bezeichnete den Kongress sogar als „ein Fest“ der Rechtsforschung. Die 
Abstracts der präsentierten Forschung finden sich bei Boulanger et al. (2008); wesentliche the-
matische Beiträge wurden in zwei Sammelbänden von Cottier et al. (2010) und Estermann (2009) 
veröffentlicht.  
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2. Das administrativ-politische Interesse an Wirkungsforschung 

Dabei ist das Interesse an den Wirkungen von Recht kein ausschließlich oder 

primär akademisches. Wirkungsdenken bestimmt elementar die politisch-

administrative Praxis. Ein instrumentelles Rechtsverständnis ist, wie Rottleuth-

ner und Rottleuthner-Lutter (2010: 19) formulieren, für die heutige Gesetzge-

bung „eine Selbstverständlichkeit“. Der Gesetzgeber versucht „mit Hilfe der Set-

zung von Rechtsnormen bestimmte Wirkungen als Ziele zu erreichen. Ziele sind 

eine Teilmenge der möglichen Wirkungen eines Gesetzes.“ Von der Wirksamkeit 

oder Effektivität  eines Gesetzes „kann man sprechen, wenn das Ziel oder die Zie-

le erreicht werden“ (Rottleuthner/Rottleuthner-Lutter 2010: 18). Dabei erreicht 

der Gesetzgeber seine Ziele in der Regel nicht unmittelbar, sondern vermittelt 

über eine Reihe von kausalen Handlungen verschiedener Akteure wie etwa öf-

fentliche Verwaltungen, private Unternehmen etc., die dann im Ergebnis zu den 

gewünschten sozialen oder sonstigen ‚Wirkungen‘ führen sollen. So hatte die 

2015 eingeführte „Mietpreisbremse“ bei Neuvermietungen von Wohnungen im 

BGB2 zum Ziel, der Verdrängung einkommensschwächerer Mieter*innen auf dem 

Wohnungsmarkt, vor allem in Großstädten, entgegenzuwirken, indem Neuver-

mietungen bestimmten Mieterhöhungsgrenzen unterworfen wurden (s. BT-

Drucks. 18/3121). Das Entgelttransparenzgesetz vom Juli 20173 benennt als aus-

drückliches Ziel „unmittelbare und mittelbare Entgeltdiskriminierung wegen 

des Geschlechts zu beseitigen“ und insoweit einen „Wandel in der Arbeitskultur“ 

hin zu einer Gleichstellung von Frauen und Männern zu unterstützen. Durch 

Auskunftsansprüche der Beschäftigten und entsprechende Pflichten von Betrie-

ben mit mehr als 200 Beschäftigten soll eine verbesserte Durchsetzung der Ent-

geltgleichheit erreicht werden (BT-Drucks. 18/1113). Gesetzgebung reagiert in-

                                                 
2 §§ 556d – 556g BGB, eingefügt durch Gesetz zur Dämpfung des Mietanstiegs auf angespannten 
Wohnungsmärkten und zur Stärkung des Bestellerprinzips bei der Wohnungsvermittlung (Miet-
rechtsnovellierungsgesetz - MietNovG) vom 21.04.2015 (BGBl. I S. 610) m.W.v. 01.06.2015. 
3 Art. 1 des Gesetzes zur Förderung der Transparenz von Entgeltstrukturen vom 30. Juni 2017 
(BGBl. I S. 2152).  
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soweit regelmäßig auf wahrgenommene soziale, wirtschaftliche, technische etc. 

Problemlagen, denen sie im Wege der Erzielung von Wirkungen durch Rechts-

normen bzw. Normprogrammebegegnen will. Das spiegelt sich auch formal im 

Aufbau von in den Deutschen Bundestag eingebrachten Gesetzesentwürfen der 

Bundesregierung wider, die jeweils mit den Abschnitten „A. Problem und Ziel“, 

gefolgt von „B. Lösung“ beginnen.   

3. Gesetzesfolgenabschätzung (GFA) 

Vor diesem Hintergrund ist es logisch, dass die politisch-administrative Praxis – 

teilweise mit intensiver wissenschaftlicher Beratung und Unterstützung – mitt-

lerweile eine ganze Reihe von Instrumenten für eine Rationalisierung des Ge-

setzgebungsprozesses im Hinblick auf die Erfassung (potentieller) Wirkungen 

der Normsetzung entwickelt hat. Damit soll nicht zuletzt dem Anspruch an die 

„Rationalität des Rechts“ als einem „unhintergehbaren Maßstab“ moderner 

rechtsstaatlicher Gesetzgebung Rechnung getragen werden (Schulze-Fielitz 

1988: 458; Führ 2010: 17). Das wichtigste und auch am weitesten entwickelte 

Instrument ist dabei die sogenannte Gesetzesfolgenabschätzung (GFA), die in der 

Schweiz mittlerweile unter der breiter gefassten Bezeichnung „Regulierungsfol-

genabschätzung (RFA)“ und auf der europäischen und internationalen Ebene als 

„Regulatory Impact Analysis/Assessment (RIA)“ firmiert (vgl. Allio 2010; Karpen 

2008: 81 ff.; speziell auch zu Österreich: Schäffer 2005). In Deutschland schreibt 

§ 44 Abs. 1 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO) 

vor, dass die Ministerien in ihren Gesetzgebungsvorhaben die „wesentlichen 

Auswirkungen des Gesetzes“ darzustellen haben; dazu gehören ausdrücklich ne-

ben den „beabsichtigten Wirkungen“ auch die „unbeabsichtigten Nebenwirkun-

gen“ sowie die „langfristigen Wirkungen“. Diesem hohen Anspruch an die Wir-

kungsermittlung versucht die GFA in drei „Modulen“ Rechnung zu tragen: der 

prospektiven, der begleitenden und der retrospektiven GFA (Böhret/Konzendorf 

2000: 12 ff.).  
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Bereits im Vorfeld eines konkreten Gesetzgebungsverfahrens sollen in Bezug auf 

ein bestimmtes zu regulierendes Feld Regelungsalternativen entwickelt und mit 

Blick auf deren mögliche oder voraussichtliche Wirkungen verglichen werden; 

dafür steht ein ganzes Set an Instrumenten – wie Simulationen, Planspiele, aber 

auch die Analyse vorhandenen empirischen Materials über das Regelungsfeld – 

zur Verfügung (Böhret/Konzendorf 2001: 5 ff.).  Die Durchführung einer solchen 

„prospektiven“ GFA erweist sich allerdings in der politisch-administrativen Pra-

xis meist als schwierig, zum einen, weil sie in aller Regel eine relativ lange, häu-

fig über eine Legislaturperiode hinausgehende Planungsphase für das Vorhaben 

erfordert, zum anderen, weil sie weitgehend unberücksichtigt lässt, dass die 

Entscheidung für bestimmte Regelungsalternativen primär auf der politischen 

Ebene getroffen werden (vgl. Sicko 2011a: 36). Das Erfordernis, unterschiedli-

chen gesellschaftlichen (Teil-)Interessen Rechnung zu tragen und Kompromisse 

zu schließen, ‚beißt sich‘ sehr häufig mit der Suche nach einem möglichst „opti-

malen“ Regulierungsmodell (Böhret/Konzendorf 2001: 89). Ein solches Vorgehen 

ist zudem mit dem demokratischen Prozess, insbesondere durch Einbindung des 

Parlaments und der Öffentlichkeit, nicht ausreichend verzahnt. Denn die pros-

pektive GFA ist in Deutschland als Verfahren ausgestaltet, das in der Verantwor-

tung der zuständigen Fachreferate liegt und in aller Regel rein (verwal-

tungs-)intern durchgeführt wird (Veit 2014).4 Wie empirische Forschungen zur 

Praxis der GFA gezeigt haben, existieren für das federführende Ressort dabei in 

aller Regel keine positiven Anreize, Transparenz über (potentielle) Gesetzesfol-

gen herzustellen. Diese beinhaltet aus Sicht der Ministerialverwaltung vielmehr 

das Potenzial, die regierungsinterne und später die parlamentarische Durchset-

zungsfähigkeit eines Gesetzesentwurfs zu gefährden, was den dominierenden 

Handlungsrationalitäten – wie Herstellung von Durchsetzungsfähigkeit und in-

                                                 
4 Allein die Zuständigkeit für den Normenkontrollrat (NKR) und den „Bürokratieabbau“ wurde im 
Bundeskanzleramt ressortübergreifend, aber weiter verwaltungsintern verankert, wobei sich das 
Verfahren vor dem NKR auf die Ermittlung der Bürokratiekosten eines Vorhabens beschränkt 
(dazu Veit/Heindl 2013). 
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formelle Entlastung der Leitungsebene – entgegenläuft (Veit 2014: 54). Das gilt 

umso mehr für das zweite Modul, die „begleitende“ GFA, die parallel zur Erarbei-

tung eines konkreten Gesetzesentwurfs stattfinden und diesen auf mögliche Fol-

gen und Regelungsalternativen „abklopfen“ soll (vgl. Böhret/Konzendorf 2001: 

89 ff.). Hier stellt sich zusätzlich das Problem des existierenden politischen und 

zeitlichen Handlungsdrucks.5  

Sowohl die prospektive als auch die begleitende GFA sehen sich daher in der 

Praxis erheblichen Restriktionen ausgesetzt, weshalb der Prozess meistens rela-

tiv intransparent bleibt. Entsprechend finden sich in der Gesetzesbegründung in 

aller Regel nur sehr wenige Wirkungsaussagen (ausf. Sicko 2011b: 210 ff.). Fast 

immer heißt es dort: „Regelungsalternativen: keine“. Allerdings gibt es auch ei-

nige gelungene Beispiele einer vorausschauenden GFA,6 die dann allerdings 

Vorhaben betreffen, die Newig in seiner Studie zur symbolischen Umweltgesetz-

gebung als „Arbeitspferde des Rechts“ bezeichnet. Darunter fasst er Gesetze mit 

einem relativ hohen Effektivitätsanspruch, die aber „kaum mit politisch-

strategischen Intentionen verbunden sind wie beispielsweise zahlreiche Normen 

des Bauplanungsrechts“ (Newig 2010: 305). Sozialpolitisch relevante Gesetzes-

vorhaben dürften nur in Ausnahmefällen unter diese Kategorie fallen.  

Dennoch haben die vorausschauende und die begleitende GFA in der Praxis zu-

mindest insofern eine nicht zu unterschätzende Bedeutung, als sie verwaltungs-

interne Prozesse strukturieren und dafür sorgen können, dass wirkungsrelevan-

tes Wissen systematisch in die Ausarbeitung von Vorhaben einbezogen wird (vgl. 

Veit 2014: 55); hierbei sind die genaue „Problemanalyse“, die „Analyse des Rege-

lungsfelds“ und die Fragen nach der „Praktikabilität“ und „Adressatenorientie-

                                                 
5 Wurde ein konkreter Entwurf ausgearbeitet, der die Zustimmung der Leitungsebene hat, wird 
er normalerweise nach den erforderlichen Abstimmungen mit den anderen beteiligten Ministe-
rien dem Kabinett zum Beschluss zugeleitet und anschließend in den Bundestag eingebracht. In 
dieser Phase sind die o.g. entgegenstehenden Handlungsrationalitäten so stark, dass für die sys-
tematische Prüfung und Erwägung von Regelungsalternativen nur wenig Spielraum bleibt. 
6 „Erprobt“ wurde die prospektive GFA an Gesetzen wie dem Landeswaldgesetz oder dem Zeugen-
schutz in Rheinland-Pfalz (vgl. Böhret/Konzendorf 2000: 50 ff.). 
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rung“ der beabsichtigten Regelung wichtige Standards (vgl. Böhret/Konzendorf 

2001).  

4. Ex-post Evaluation von Gesetzen 

Das dritte Modul der GFA stellt die retrospektive GFA dar, die darauf angelegt ist, 

nach Inkrafttreten des Gesetzes die Zielerreichung und sonstigen Wirkungen ei-

nes Gesetzes zu ermitteln (Böhret/Konzendorf 2001: 255 f.). In der Praxis hat sich 

allerdings für das Verfahren der nachfolgenden Bewertung von Gesetzeswirkun-

gen der Begriff „Gesetzesevaluation“ durchgesetzt (vgl. Veit 2014: 39; Ziekow et 

al. 2013). Unter Evaluation wird allgemein die wissenschaftliche oder zumindest 

systematische Untersuchung der Wirkungen politischer und administrativer In-

terventionen und Programme verstanden (Bogumil/Jann 2009: 178; Wollmann 

2014: 88f.). Bei der Gesetzesevaluation handelt es sich somit um einen Unterfall 

einer Evaluation, deren spezifischer Gegenstand Gesetze und Rechtsvorschriften 

sind (vgl. Sicko 2011a: 31 f.). 

Im Gegensatz zum Verfahren der GFA an sich, erlebte die Gesetzesevaluation in 

den vergangenen Jahren geradezu einen Boom (vgl. Röhl 2017a). Waren staatli-

che Aufträge für die umfassende Evaluation von Gesetzen bis in die 1990er Jahre 

noch eher eine Ausnahme (Beispiele bei Höland 1989), nimmt ihre Zahl, speziell 

im Bereich sozialpolitischer Vorhaben, seitdem kontinuierlich zu. Gerade bei 

umfangreicheren Neuregelungen werden in die entsprechenden (Änderungs-) 

Gesetze oft sogenannte Evaluationsklauseln aufgenommen, die eine Gesetzeseva-

luation zu einem bestimmten Zeitpunkt vorschreiben (z.B. § 23 Mindestlohnge-

setz). Im Jahr 2013 hat der Staatssekretärsausschuss „Bürokratieabbau und bes-

sere Rechtsetzung“ sogar beschlossen, dass alle Regelungsvorhaben ab einem 

Erfüllungsaufwand von einer Million Euro drei bis fünf Jahre nach ihrem In-

krafttreten einer Ex-post-Evaluation unterzogen werden sollen (vgl.                   

Mirschberger/Willwacher 2017: 423). Das dürfte in der Zukunft nahezu alle sozi-

alpolitisch relevanten Gesetzesvorhaben betreffen. 



 

11 
 

 

Das wohl bekannteste Beispiel einer Gesetzesevaluation im sozialpolitischen Be-

reich ist die 2002 vom Deutschen Bundestag in Auftrag gegebene und 2006 mit 

Vorlage des alle Einzeluntersuchungen abschließenden Gesamtberichts beendete 

Evaluation der sogenannten Hartz-Gesetzgebung7, die als das „bisher größte ei-

genständige Projekt im Bereich der Arbeitsmarktforschung in Deutschland“ be-

zeichnet worden ist (Heyer 2006: 468). Ziel der Hartz-Evaluation war dabei nicht 

nur, die Wirkung der in den vergangenen Jahrzehnten umfangreichsten Struk-

turreformen am Arbeitsmarkt wissenschaftlich zu untersuchen, sondern aus-

drücklich auch, „aus diesen Erkenntnissen – einschließlich der aus den Befunden 

abgeleiteten Handlungsempfehlungen der Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler – politische Konsequenzen zu ziehen“ (Heyer, ebd.). Dass dies so gut wie 

nicht geschehen ist und die Vielzahl der Einzelergebnisse dieser Evaluation im 

politischen Raum kaum wahrgenommen wurde (ausf. Baethge-Kinsky et al. 

2010), zeigt anschaulich die von Klaus F. Röhl prägnant zusammengefassten De-

fizite solcher Evaluationen: „Gegen parteipolitische Festlegungen ist mit Evalua-

tionen nur schwer anzukommen. […] Evaluation dient der Stützung ergebnisori-

entierter Legitimität“ und wird von der Politik oft „eingesetzt, um relativ unab-

hängig von den Zielen eines Gesetzes »Erfolge« vorzuzeigen“ – möglicherweise 

auch, um eine Vorgängerregierung zu kritisieren (Röhl 2017a). Der kurze Zeit-

raum nach Inkrafttreten der Gesetze – nach dem Staatssekretärsbeschluss drei 

bis maximal fünf Jahre – lässt es kaum für möglich erscheinen, auch langfristi-

gere Wirkungen zu untersuchen, wie es eigentlich in § 44 Abs. 1 GGO vorgesehen 

ist. Insoweit handelt es sich bei den vorliegenden Evaluationen nicht um umfas-

sende Wirkungs-, sondern um Implementationsanalysen. Am besten kann die 

Fülle der oftmals nebeneinander stehenden (Einzel-)Ergebnisse dann von der 

                                                 
7 Erstes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 23. Dezember 2002 (BGBl. I S. 
4607)  - Hartz I; Zweites Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 23. Dezem-
ber 2002 (BGBl. I S. 4621) - Hartz II; Drittes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 
vom 23. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2848) - Hartz III; Viertes Gesetz für moderne Dienstleistungen 
am Arbeitsmarkt vom 24. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2954) - Hartz IV. 
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Ministerialverwaltung als helfender „Steinbruch“ im Rahmen anstehender Ge-

setzesnovellierungen genutzt werden (vgl. auch Baethge-Kinsky et al. 2010). Al-

lerdings bleibt das Ganze auf einer rein technokratisch-administrativen Ebene.  

Die Evaluationsforschung hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr zu 

einem eigenständigen Fachgebiet entwickelt. Durch eigene Zeitschriften und 

Organisationen „sowie eine zahlungskräftige Klientel“ hat sie mittlerweile „den 

Status einer Profession erreicht“ (Röhl 2017a). Dabei greift sie weit über das 

Recht hinaus und erfasst politische und administrative „Programme“ unter-

schiedlichster Gestalt (vgl. Stockmann/Meyer 2014: 76; Bogumil/Jann 2009: 

177 f.). Durch ihren weiten Blick, der jegliche staatliche Maßnahmen, „für deren 

Abwicklung finanzielle, personelle und sonstige Ressourcen bereitgestellt wer-

den“ (Hellstern/Wollmann 1984: 7) erfasst, ermöglicht die Evaluationsforschung, 

wie Röhl feststellt, „jede reflektierte und organisierte Eigen- und Fremdbewer-

tung von Interventionen aller Art“ (Röhl 2017a). Gleichzeitig verliert sie dabei 

aber einen Teil ihrer wissenschaftlichen Bedeutung; vielfach beschränken sich 

Darstellungen zur Evaluationsforschung auf Vorgaben für ein systematisch-

strukturiertes Vorgehen, ohne sich dabei näher mit der Theorie und Praxis des 

zu untersuchenden Gegenstandes auseinanderzusetzen (etwa Ziekow et al. 2013). 

In Abgrenzung zur wissenschaftlichen Grundlagenforschung, die „zweckfrei 

nach Erkenntnissen streben kann“, propagiert die Evaluationsforschung die 

„Generierung praktischen Handlungswissens“ und damit ihre eigentliche „Nütz-

lichkeit“ (Stockmann 2007: 28 f.). Mit einer solchen (Über-)Betonung der Ver-

wendungsorientierung und einer simplifizierenden Abgrenzung zur Grundla-

genforschung, macht sich die Evaluationsforschung weitgehend zum Erfüllungs-

gehilfen ihrer jeweiligen Auftraggebenden, wobei als letzter Ausweg nur die 

Flucht in die rein empirische Arbeit bleibt. Eine „das Forschungsangebot insge-

samt sichernde Untersuchung gemeinsamer Erkenntnisstrukturen, methodi-

scher Probleme und Rezeptionsbedingungen“, die Höland bereits vor mehr als 

zwei Jahrzehnten als „reizvolle künftige Forschungsaufgabe der Rechtssoziolo-
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gie“ beschrieben hat (Höland 1989: 205), bleibt dabei auf der Strecke.  Röhl wie-

derum zieht daraus die Konsequenz: „Auf diese Weise hat sich die Evaluations-

forschung aus der Rechtssoziologie verabschiedet. Das ist kein Verlust, weil ers-

tere für die Wirkungsforschung keine neuen Ansätze bringt, sondern nur die mit 

den gängigen empirischen Methoden erzielten Ergebnisse einer wertenden Zu-

sammenschau unterzieht“ (Röhl 2017a).    

5. Rechtswirkungsforschung als Grundlagenforschung 

Es wäre zu einfach, an dieser Stelle mit dem von Röhl gezogenen Fazit zu schlie-

ßen. Daher sei Widerspruch erlaubt. Es gibt eine Reihe von Gründen, weshalb es 

im Sinne der Erkenntnisentwicklung nicht wünschenswert ist, die Gesetzeseva-

luation von der Grundlagenforschung zur Wirkungsweise von Recht zu entkop-

peln und zu einer Verwendungsforschung mit wissenschaftlichem Systematisie-

rungsüberbau zu degradieren. Wirft man einen Blick auf den Stand der Wir-

kungsforschung im deutschsprachigen Raum, dann zeigt sich, dass die wissen-

schaftlichen Potentiale, die der Kongress 2008 aufgezeigt hat, sehr wohl vorhan-

den sind und es eher an institutionellen Gründen liegt, weshalb sie nicht lang-

fristig entwickelt werden (so auch Kocher 2017). Einer Rechtswirkungsfor-

schung als Grundlagenforschung muss es dabei darum gehen, möglichst verall-

gemeinerungsfähige Aussagen und theoretische Instrumente zu entwickeln, um 

die Wirkungsweise von Rechtsnormen in unterschiedlichen empirischen Kon-

texten zu erfassen (vgl. Höland 1989: 205). Wie Friedman bemerkt, geht es um 

die Entwicklung von „mid-range generalizations. Grand theory is quite unlikely 

to emerge“ (Friedman 2016: 3). 

An erster Stelle müsste eine Bestandsaufnahme bestehender Forschungen ste-

hen, die an dieser Stelle natürlich nicht umfassend geleistet werden kann. Blickt 

man auf das breite Feld der Wirkungsforschung, so lassen sich aber einige 

Schwerpunkte erkennen, in denen es wichtige Forschungserträge gibt; nur sind 

diese bislang kaum systematisch mit anderen Ansätzen in Verbindung gesetzt 
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worden. Gerade dies wäre aber notwendig, um vertiefte Einsichten in die unter-

schiedlichen Wirkungsweisen von Rechtsnormen zu erlangen.  

Damit öffnet sich ein interdisziplinäres Feld. So hat etwa die Verhaltensökono-

mik wichtige Einsichten ermöglicht, die das rational choice-Modell als Grundlage 

eines handlungstheoretischen Instruments zur Erfassung von Rechtswirkungen 

(instruktiv van Aaken 2001: 71 ff.) infrage stellen und gleichzeitig etwa auf die 

Bedeutung rechtlicher Verhaltensanreize und voreingestellter Rechtsfolgen 

(Friedmann 2016: 139 ff. spricht von default rules) hinweisen.8  

Die Literatur zur Wirkung rechtlicher Sanktionen ist mittlerweile so umfang-

reich, insbesondere wenn man auch die kriminologische Forschung hinzuzieht, 

dass sie sich kaum auf einen kurzen Nenner bringen lässt. Allerdings lassen sich 

einige Grundeinsichten, etwa in die Bedeutung der (wahrgenommenen) Wahr-

scheinlichkeit und Spürbarkeit einer Sanktion für die Verhaltenssteuerung, im 

Zusammenspiel mit sozialer Kontrolle, Wertvorstellungen und Eigeninteressen, 

herausarbeiten (vgl. Friedman 2016: 96 ff.; Rehbinder 2014: [Rn. 115 f.];                

Rottleuthner 1987: 54 ff.). Wenig beforscht sind in diesem Zusammenhang struk-

turelle Aspekte (vgl. Rehbinder 2014: [113 f.]), die Phänomene erklären können, 

wie wir sie z.B. im Bereich der Sanktionierungen im Grundsicherungsrecht nach 

§§ 31 ff. SGB II beobachten. Dort werden von den Jobcentern jährlich über 

900.000 Kürzungen der Grundsicherungsleistungen (im Durchschnitt über 

100 EUR) als Sanktionen verhängt (Agentur für Arbeit 2017). Nicht nur die Frage 

nach den Gründen der Pflichtverstöße wäre hier interessant, sondern auch die 

nach dem Verhältnis zwischen Verwaltungsaufwand und zu erwartendem Ertrag 

in Bezug auf die intendierte Verhaltensänderung, also die Effizienz der Durchset-

zungsmaßnahmen. Wollte man dem auf den Grund gehen, wäre mit einem quan-

                                                 
8 Auch wenn die Verhaltensökonomik Fortschritte in Richtung der Systematisierung und Ver-
knüpfung ihrer Beobachtungen gemacht hat, wird in der Literatur zu Recht angemerkt, dass ihr 
„größtenteils das theoretische Bindemittel“ fehlt (Englerth 2010: 197). Am stärksten ist sie bei 
der Kritik des homo oeconomicus, dessen Widerspruch zu realen Verhaltensweisen von Menschen 
– auch in Bezug auf Rechtsnormen – sie deutlich aufgezeigt hat (vgl. Englerth 2010: 173 ff.). 
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titativ-empirischen Ansatz allein wenig gewonnen. Vielmehr bräuchte es auch 

qualitative Studien mit einem theoretischen Instrumentarium, um Verhaltens-

weisen und Kausalzusammenhänge nicht nur nachzuweisen, sondern auch er-

klären zu können; das ist zu Recht als ein Desiderat der stark quantitativ orien-

tierten Wirksamkeitsforschung benannt worden (vgl. Rottleuthner/                       

Rottleuthner-Lutter 2010: 36 ff.). 

Insofern bietet die Wirkungsforschung ein breites interdisziplinäres Feld ein-

schlägiger Forschungen, das jedoch stärker zusammengedacht, systematisiert 

und auch theoretisch durchdrungen werden müsste. Darin liegt die Aufgabe der 

Rechtswirkungsforschung als Grundlagenforschung (vgl. auch Gusy 1999: 291).9   

Um die verschiedenen Ansätze und Einsichten der Rechtswirkungsforschung zu 

veranschaulichen, möchte ich im Folgenden auf drei Forschungsbereiche ein 

wenig genauer eingehen: Die Implementations-, die Mobilisierungs- und die 

Wirksamkeits- bzw. Effektivitätsforschung (zur Systematisierung Wrase 2013: 7). 

Abschließend werde ich mich der Frage zuwenden, inwiefern Wirkungs- und 

Wirksamkeitsaspekte auch mit Blick auf rechtliche Bewertungen und Interpreta-

tionen, also dem „Kerngeschäft“ der normativen Rechtswissenschaften, relevant 

sind.  

5.1 Implementationsforschung 

Die Implementationsforschung betrachtet die Umsetzung von Normprogrammen 

durch die dazu berufenen Akteure. Auch wenn in diesem Rahmen die (beabsich-

tigten und unbeabsichtigten) sozialen Folgewirkungen der Gesetzgebung gerade 

                                                 
9 Die eher ernüchternde Einschätzung von Lübbe-Wolff, dass verallgemeinerungsfähiges Wissen 
aufgrund der unterschiedlichen Kontexte und Bedingungen der Wirkungsweise von Recht nur in 
sehr „eingeschränktem Sinn“ erzeugbar sei (so dezidiert Lübbe-Wolff 1999), wird hier nicht ge-
teilt. Sie mag auch darauf zurückzuführen sein, dass im Projekt der VW-Stiftung zur „Wirkungs-
forschung von Recht“, auf das sich die Feststellung bezog, selbst nur wenig Systematisierung und 
übergreifende Fragestellung angelegt war. In den vier Bänden, die in dem Projekt entstanden 
sind, findet sich hauptsächlich eine Zusammenstellung von Einzelbeiträgen, die teilweise nur 
einen geringen Bezug zueinander aufweisen; vgl. Hof/Lübbe-Wolff (Hg., 1999); Hill/Hof (Hg., 2000); 
Hof/Schulte (Hg., 2001); Karpen/Hof (Hg., 2003). 
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nicht systematisch erfasst werden, handelt es sich um Wirkungsforschung im 

engeren Sinn.10 Die genauere Betrachtung der Implementationsphase kann als 

„eine der wichtigsten Innovationen der Politik- und Verwaltungsforschung in 

den 70er Jahren gelten“ (Bogumil/Jann 2009: 173). Die DFG startete 1976 einen 

Projektverbund „Implementation politischer Programme“, der bis 1982 von Re-

nate Mayntz koordiniert wurde und dessen wesentliche Forschungsergebnisse 

Röhl (2017b) u.a. wie folgt zusammenfasst: 

• „Die Verwaltung wird nur unvollständig durch Gesetze angewiesen. Bei 

der Umsetzung von Gesetzen verfügt sie über erhebliche Handlungsspiel-

räume. 

• Die Bürokratie gewinnt ihre Entscheidungsprämissen teils aus eigenem 

Wissen und Wollen sowie aus intensiven Kontakten mit Interessengrup-

pen, Klienten und Professionen. 

• Bürokratien verfolgen auch eigene Interessen, insbesondere Bestandsinte-

ressen, die mit der Programmimplementation kollidieren können. 

• Im Ergebnis muss die Vorstellung von einer zentral und hierarchisch ge-

steuerten öffentlichen Verwaltung durch eine komplexere Sichtweise er-

setzt werden, die eine Vielfalt von Akteuren mit eigenen Rationalitäten, 

Verhandlungssysteme und Politiknetzwerke einbezieht.“ 

Vor allem dort, wo Gesetze mit weiteren Rechtsetzungsermächtigungen, Ermes-

sens- beziehungsweise Konkretisierungsspielräumen oder allgemeinen Rechts-

begriffen operieren, findet in der Implementationsphase ein „Prozess schritt-

weiser Konkretisierung“ statt (Mayntz 1983: 58), in dessen Verlauf die abstrak-

ten Vorgaben gesetzlicher Regulierung in die Erfordernisse praktischer Imple-

mentationsprozesse eingepasst werden (vgl. auch Mayntz 1980: 9 ff.). Dabei kön-

                                                 
10 So fasst auch Friedman (2016: 2) unter Wirkung von Recht jedes Verhalten „tied causally, in 
some way or other, to some particular law, rule, doctrine, or institution“; enger offenbar Rott-
leuthner/Rottleuthner-Lutter (2010). 
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nen die angestrebten Ziele durch die handelnden Akteure verzögert, verändert 

oder sogar vereitelt werden (Bogumil/Jann 2009: 173).  

Faktoren für eine erfolgreiche Implementation von Normprogrammen sind auf 

organisatorischer Ebene die personelle und sachliche Ausstattung der Träger, 

die institutionellen Rahmensetzungen, Wirtschaftlichkeits- und Praktikabilitäts-

fragen sowie effektive Kontrollverfahren (vgl. Röhl 1999: 428 f.). Hinzu kommen 

auf der psychologisch-kognitiven Ebene das Wissen und die Einstellung der Ak-

teure gegenüber den Programmzielen sowie auf Seiten der Regulierungsadres-

saten die Mobilisierungsmöglichkeiten, über die sie die Implementationsprozes-

se beeinflussen können (vgl. Mayntz 1980: 4 ff.; Mayntz 1983: 69 ff.).  

Die Implementationsforschung konzentriert sich vor diesem Hintergrund weit-

gehend auf die Frage, wie ein Gesetz durch die zu seiner Durchführung berufe-

nen Akteure in der Praxis „angewendet“, d.h. als law in action praktisch umge-

setzt wird. Bei etlichen Gesetzesevaluationen handelt es sich um Implementati-

onsforschung in diesem Sinne. Dabei rücken auch unterschiedliche 

(Norm-)Interpretationen, Anwendungspraktiken sowie Vollzugsdefizite ins 

Blickfeld (vgl.  Blankenburg 1980a). Insofern kann die Erforschung der Imple-

mentation von normativen Programmen (zur Terminologie Mayntz 1980: 4 ff.) 

durch die verschiedenen Implementations-Akteure wichtige Erkenntnisse über 

die praktische Bedeutung und Effektivität eines Gesetzes sowie mögliche Umset-

zungsdefizite zu Tage fördern (vgl. Röhl 1999: 424 ff.), auch ohne dass die sozia-

len (Folge-)Wirkungen bereits in den Blick genommen werden. Das lässt sich an 

der Evaluation der Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 28 SGB II, § 34 SGB 

XII, § 6BKGG, § 2 AsylbLG zeigen, die einen sehr bürokratischen und aufgrund 

der unterschiedlichen Zuständigkeiten wenig effektiven Verwaltungsvollzug 

belegt, sodass die verhältnismäßig geringe(re) Inanspruchnahme der Leistungen 

durch den begünstigten Personenkreis gut erklärbar ist (siehe Au-

tor*innenkollektiv Evaluationsbericht 2016). Wenn aber die Leistungen nicht 

oder nur in einem geringeren Maße als beabsichtigt in Anspruch genommen 
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werden, können die damit verbundenen Ziele, nämlich durch die Leistungen die 

Teilhabe an Bildungsangeboten für Kinder aus einkommensschwachen Haushal-

ten zu verbessern (vgl. BT-Drucks. 17/12036), von vornherein nicht so wie in-

tendiert erreicht werden.  

5.2 Mobilisierungsforschung 

Der Erfolg einer Implementation von Normen hängt folglich davon ab, dass eine 

Infrastruktur von organisatorischen Vorkehrungen geschaffen wird, mit denen 

das regulative Programm unter den jeweiligen institutionellen Bedingungen 

praktisch umgesetzt wird (Blankenburg 1977: 38). Dabei kann zwischen ver-

schiedenen Steuerungsarten unterschieden werden, insbesondere Steuerung 

durch positive oder negative Sanktionierung, finanzielle oder andere Anreize 

oder auch durch die Schaffung und Ausgestaltung von Institutionen (eine Zu-

sammenstellung der Programmtypen bei Schuppert 2011: 149 f.).  

Es kommt darüber hinaus nicht selten vor, dass Normen bestimmte Rechtsposi-

tionen oder Vorteile begründen, die von den jeweils „Begünstigten“ erst in An-

spruch genommen werden müssen, also für ihre effektive Geltung ein Ge-

brauchtmachen voraussetzen. Blankenburg spricht von „Regelungsangeboten“ 

(Blankenburg 1977: 58) oder „angebotenen Rechtsnormen“ (Blankenburg 1984: 

55). Formal betrachtet sind derartige Regelungen mit der Bereitstellung der an-

gebotenen Rechtspositionen sowie der organisatorischen Infrastruktur für ihre 

Inanspruchnahme auf Seiten des Staates bereits implementiert. Allerdings ist 

der Prozess der Mobilisierung von Rechts(durchsetzungs)angeboten vorausset-

zungsvoll. Die Mobilisierungsforschung hat gezeigt, dass die tatsächliche Inan-

spruchnahme von Rechten in der Regel abhängig ist von vermittelnden Instan-

zen, insbesondere Rechtsagent*innen, die Betroffenen den oft nicht einfachen 

Zugang zu den Rechtsinstitutionen ermöglichen und ihre Interessen vertreten. 

Werden tatsächliche Zugangshindernisse nicht durch Bereitstellung kompensa-

torischer Maßnahmen beseitigt, so lässt sich meist eine hohe Selektivität der 
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Mobilisierung beobachten (zum Ganzen Blankenburg 1977; 1984; 1995). Dies ist 

insbesondere dort von Bedeutung, wo Gesetze speziell den Schutz gesellschaft-

lich benachteiligter Personen(gruppen) intendieren, hierfür aber die Mobilisie-

rung durch die Betroffenen voraussetzen. Der Wirkungserfolg des Gesetzes, etwa 

des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG), beruht dann darauf, dass sie 

im Falle eines Verstoßes auch tatsächlich in Anspruch genommen werden (kön-

nen) und effektiven Schutz versprechen (instruktiv Klose 2010: 353 ff. auf der 

Grundlage von Opp 1973: 195 ff.). Um Wirksamkeit zu garantieren, müssen daher 

gruppenspezifische Zugangs- und Mobilisierungshürden abgebaut werden, etwa 

durch niedrigschwellige Beratungs- und Vertretungsangebote oder durch For-

men kollektiver Rechtsverfolgung (vgl. Rottleuthner/Mahlmann 2011: insb. 

463 ff.; zusammenfassend Raasch/Rastetter 2013).  

Zeigt allerdings eine Analyse der Wirkungsweise des Gesetzes mithilfe empiri-

scher Methoden, dass die sozialen Voraussetzungen einer effektiven Inan-

spruchnahme nicht gegeben sind, dann kann mit guten Gründen auf eine (zu-

mindest teilweise) Unwirksamkeit geschlossen werden; hierin liegt das wissen-

schaftlich-kritische Potential einer unabhängigen Rechtswirkungsforschung als 

Grundlagenforschung. So konstatiert Susanne Baer: „Insgesamt scheint das AGG 

in Deutschland […] vor Gerichten, den klassischen Orten der Rechtsdurchsetzung, 

nicht viel bewegen zu sollen. Aber auch gesellschaftlich soll ja nur missbilligt, 

nicht wirklich bewegt werden“ (Baer 2011: 248).    

5.3 Wirksamkeits-/Effektivitätsforschung 

Dass Gesetze teilweise darauf angelegt sind, substanziell ineffektiv zu bleiben, 

wird in der Rechtssoziologie im Anschluss an Auberts (1967) bekannte Studie 

zum Norwegischen Hausangestelltengesetz von 1950 (zus. Rottleuthner 1987: 

59 f.) seit langem unter dem Stichwort „symbolische Gesetzgebung“ behandelt 

(vgl. Röhl 1987: 271 f.). Eine solche Gesetzgebung widerspricht im Kern dem in-

strumentellen Verständnis von Rechtsetzung, da sie - entgegen öffentlicher Ver-
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lautbarungen des Gesetzgebers – bereits aus einer ex-ante-Perspektive nicht 

effektiv ausgestaltet ist, d.h. in der realen Welt voraussichtlich wenig bewirken 

soll und wird. Newig (2010: 302) spricht infolgedessen von einer „machtpolitisch 

motivierte[n] Täuschung der Öffentlichkeit“ und verdeutlicht dies exemplarisch 

am Ozongesetz von 1995. Mit diesem reagierte der Gesetzgeber auf den öffentli-

chen Problemdruck, der durch das vermehrte Auftreten von Sommersmog in 

den späten 1980er Jahren entstand. Da eine frühzeitige Pflicht zur Umstellung 

von Fahrzeugen auf die Katalysator-Technik politisch nicht opportun erschien 

und man langfristige, technisch orientierte Lösungen bevorzugte, wurde mit 

dem Ozongesetz ein Regelungskonstrukt geschaffen, das unter bestimmten Vo-

raussetzungen u.a. zeitlich befristete Fahrverbote vorsah, gleichzeitig aber mit 

weitreichenden Ausnahmen gespickt war. Das Gesetz kam, was voraussehbar 

war, ganz selten einmal zur Anwendung und zeigte in der Praxis „keinerlei sach-

liche Wirkung“ (Newig 2010: 312). Allerdings konnte mit dem Erlass des Ozonge-

setzes offensichtlich erfolgreich dem öffentlichen Handlungsdruck genügt wer-

den, der mit dem Erlass des Gesetzes deutlich nachließ (Newig 2010: 310 ff.). Die-

ses Phänomen lässt sich auch bei Gesetzen beobachten, die auf einem politischen 

Kompromiss beruhen, von dem einen Koalitionspartner gewollt, von dem ande-

ren aber abgelehnt werden (so bereits im Fall des Norwegischen Hausangestell-

tengesetzes, dazu Rottleuthner 1987: 59 f.). Das bereits erwähnte Entgelttranspa-

renzgesetz wäre es aktuell wert, auf eine solche rein symbolische Wirkung un-

tersucht zu werden.11  

Im Vordergrund stehen bei der symbolischen Gesetzgebung mithin politisch-

strategische Ziele, während die vorgegebenen Sozialwirkungen bereits aufgrund 

der Konstruktion des Gesetzes nicht erreicht werden können. Auch hier kann die 

                                                 
11 In der Literatur wird teilweise zwischen einer „negativen“, weil instrumentell wirkungslosen, 
und einer „positiven“ symbolischen Gesetzgebung unterschieden, die v.a. einen kommunikativen 
Zweck verfolgt; präziser ist es dann allerdings, für letzteren Fall von „kommunikativer“ statt von 
„symbolischer“ Gesetzgebung zu sprechen (vgl. van Klink 2016).    
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Rechtswirkungsforschung im Sinne einer kritischen Rechtsforschung (vgl.  Baer 

2016: [44 ff.]) Wesentliches zutage fördern.  

Mangelnde Wirksamkeit von Gesetzen muss aber natürlich nicht intendiert sein 

– und ist es in der Regel auch nicht. Über die Unwirksamkeit von Rechtsnormen, 

ihre Ineffektivität in Bezug auf die Erreichung der vom Gesetzgeber verfolgten 

sozialen, ökonomischen, ökologischen etc. Ziele, ist in der Rechtssoziologie eini-

ges geforscht und geschrieben worden (siehe nur Röhl 1999). So sind in den 

1980er und 90er Jahren die Grenzen rechtlicher Steuerung immer stärker in 

den Fokus gerückt (vgl. Schuppert 1990). Grundsätzliche Einwände gegen die 

Möglichkeit rechtlicher Steuerung gegenüber sich selbst regulierenden sozialen 

Systemen wie Wirtschaft, Technik, Kultur oder Wissenschaft wurden von der 

Systemtheorie von Niklas Luhmann und im Anschluss daran von Willke (1984) 

und speziell für die Rechtswissenschaften von Teubner (1988) geltend gemacht 

(dazu ausf. Röhl 1999: 423 ff.; Schuppert 1990: 224 ff.). Letztlich hat sich der sys-

temtheoretische Ansatz in seiner radikalen Variante jedoch nicht durchsetzen 

können, da er zum einen empirischen Evidenzen zuwiderläuft und zum anderen 

auch inhaltlich-theoretische Schwächen aufweist, die im Verständnis autopoie-

tisch geschlossener sozialer Systeme angelegt sind  (ausf. Schuppert 1990: 224 

ff.: „Viel Lärm um Nichts?“). So kann entgegen der Luhmann´schen Skepsis kein 

Zweifel an den weitreichenden Wirkungen der Umweltgesetzgebung seit den 

1990er Jahren bestehen, wenn man etwa den Anteil der erneuerbaren Energien 

an der Gesamtstromversorgung heute mit der Zeit vor dem Inkrafttreten des 

Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) 200012 vergleicht (vgl. auch die Novellie-

rung der Großfeuerungsanlagen-VO als Beispiel effektiver Umweltgesetzge-

                                                 
12 Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 29. März 2000 (BGBl. I S. 305); aktuell Erneuerbare-
Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2532) geändert worden ist. 
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bung13 bei Newig 2010: 313 f.). Die Einführung von Rauchverboten in den Gast-

stätten durch Gesetze der Bundesländer hat die Luftqualität beim abendlichen 

Restaurant- und Kneipenbesuch deutlich verbessert, wie wahrscheinlich fast 

jede*r aus eigener Erfahrung bestätigen kann. Internationale Vergleichsstudien 

haben die Bedeutung der Wirtschafts- und Sozialgesetzgebung eines Landes auf 

soziale Ungleichheiten und Armutsquoten in der Gesellschaft belegt (vgl. nur 

Brady 2009; Mayntz/Scharpf 2005).  

Wir wissen also: Steuerung durch Rechtsnormen kann überaus effektiv sein. Die 

eigentliche Frage für die Wissenschaft ist vielmehr, unter welchen sozialen, kul-

turellen, regulativen etc. Bedingungen Rechtsnormen wirken bzw. wirksam sind 

und unter welchen nicht. Diese Frage kann eine auf rein quantitative Wirkungs- 

und Kausalitätsanalysen ausgelegte Rechtswirkungsforschung (in diesem Sinne 

aber Rottleuthner/Rottleuthner-Lutter 2010) nicht beantworten. Es bedarf viel-

mehr der Analyse unterschiedlicher Steuerungs- bzw. Regulierungsmodelle (vgl. 

Schuppert 2011: 288 ff.) und ihrer empirischen Prüfung mit Blick auf das spezi-

fische Feld, in welchem die Regulierung wirksam werden soll. Etliche Studien 

haben sich z.B. mit unterschiedlichen Regulierungsmöglichkeiten im Wirt-

schaftsbereich befasst und gezeigt, dass eine Mischung aus sanktionsbewehrten 

Regeln und Kontrollen auf der einen Seite kombiniert mit einem kooperativen 

Ansatz auf der anderen in der Regel eine höhere Wirksamkeit verspricht als ein 

rein restriktiv-kontrollierendes Vorgehen der Verwaltung (Friedman 2016: 

172 ff. spricht von „carrot and stick mixture“). Ebenso hat die Forschung zu Com-

pliance die Eigenprozesse innerhalb von Unternehmen bei der Adaption von 

rechtlichen Regelungen sichtbar gemacht, auf die sich eine gute staatliche Regu-

lierung einstellen sollte (vgl. Edelman/Talesh 2011).  

                                                 
13 Als maßgebliche Faktoren für die Wirksamkeit nennt Newig (2010: 313 f.): (1.) Klare und ein-
deutige Normanweisungen; (2.) gute Überwachbarkeit durch Behörden: (3.) hohe Strafen im Falle 
der Nichteinhaltung; (4.) wirtschaftliche Abwälzbarkeit der Kosten auf die Verbraucher*innen.  



 

23 
 

 

5.4 Verengungen der Wirkungsforschung und ihre Überwindung 

Dafür müssen jedoch zunächst zwei Verengungen überwunden werden, in die 

sich die instrumentell orientierte Wirkungsforschung hineinmanövriert hat. Die 

eine betrifft die Bindung der Wirkungsanalyse an die gesetzlichen Zielvorstel-

lungen; diese sollen möglichst präzise anhand der Gesetzgebungsmaterialien 

ermittelt werden (vgl. Sicko 2011a: 32; Brandt 1999: 28 ff.). Allerdings ist es 

nicht selten so, dass der Gesetzgeber seine Zielvorstellungen nicht präzise genug 

formuliert hat oder sich in der Gesetzesbegründung unterschiedliche, teilweise 

sogar gegensätzliche Zielsetzungen finden. Es stellt sich dann die Frage, inwie-

fern die Forschenden die gesetzgeberischen Ziele eigenständig „präzisieren“, d.h. 

rekonstruieren und schlussendlich festlegen dürfen (vgl. Rottleuthner 1987: 75). 

Für eine Rechtswirkungsforschung als Grundlagenforschung bestehen solche 

Begrenzungen von vornherein nicht (vgl. Wrase 2013: 10 f.). Eine vollständige 

Selbstbindung an die Ziele der am Gesetzgebungsverfahren beteiligten Organe 

ist allerdings selbst im Rahmen einer GFA nicht erforderlich. § 44 Abs. 1 GGO 

spricht ja ausdrücklich davon, dass auch die „unbeabsichtigten Nebenwirkun-

gen“ darzustellen sind. Andererseits ist es in der Praxis kaum möglich, sämtliche 

Wirkungen eines komplexen Gesetzes zu erfassen; Beschränkungen sind erfor-

derlich. Es bietet sich daher ein (re-)konstruktives Vorgehen an, das sich an den 

wesentlichen verlautbarten oder sonst erkennbaren Zielen der Gesetzgebung 

orientiert und zumindest solche nicht intendierten Wirkungen umfasst, auf die 

es plausible Hinweise gibt (so auch Bussmann et al. 1997: 46 ff.).   

Die zweite Verengung wird unter dem Stichwort „Kausalitätsproblem“ diskutiert 

(Sicko 2011b: 212 f.). Im Rahmen einer GFA oder Gesetzesevaluation ist es regel-

mäßig nicht möglich, Kausalbeziehungen zwischen dem untersuchten Gesetz und 

einer bestimmten sozialen Wirkung eindeutig nachzuweisen (vgl. Giese/Runde 

1999: 15). Notwendig hierfür wäre eine Kontrolle aller anderen möglichen Ein-

flussfaktoren, also z.B. wirtschaftskonjunkturelle Entwicklungen, die aber in der 

Praxis nicht vollständig kontrollierbar sind. Insoweit bietet die quantitativ ar-
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beitende Sozialforschung mit der Durchführung von „Quasi-Experimenten“, ins-

besondere Zeitreihenanalysen und die Untersuchung natürlicher Vergleichs-

gruppen (vgl. Rottleuthner/Rottleuthner-Lutter 2010: 22 ff.), wichtige methodi-

sche Ansätze, deren Potentiale aber auch nicht überschätzt werden dürfen.     

Rottleuthner und Rottleuthner-Lutter (2010: 39) ist daher zu widersprechen, 

wenn sie die „Logik der Kausalanalyse“ rein quantitativ orientierter For-

schungsdesigns als „gemeinsamen Nenner“ der Rechtswirkungsforschung for-

dern. Zu Recht weist demgegenüber Corinna Sicko darauf hin, dass es gerade 

„nicht die Aufgabe von GFA und Gesetzesevaluation“ ist, „einen strengen Beweis 

für oder gegen die Richtigkeit der Annahme von Kausalbeziehungen zwischen 

gesetzlichen Normen und Veränderungen in der Realität zu erbringen. Aufgabe 

dieses Verfahrens ist vielmehr die Sammlung von Informationen über den Sta-

tus quo sowie eine Abschätzung, welche Veränderungen durch die Regelung 

möglicherweise herbeigeführt werden könnten und seien sie auch nur mittelbar 

durch die Regelung hervorgerufen“ (Sicko 2011b: 213). Auch die Grundlagenfor-

schung zu Rechtswirkungen muss sich demgemäß häufig mit einem abge-

schwächten Maßstab zum Nachweis von Kausalitätsbeziehungen zufrieden ge-

ben, zumal rein quantitativ orientierte Forschungsansätze zudem das Manko 

aufweisen, keine Erklärungen für Kausalbeziehungen zu geben, selbst wenn die-

se in methodisch einwandfreier Weise festgestellt werden können. Eben solcher 

bedarf es jedoch, um – ganz im Sinne Max Webers – soziale Wirkungen über-

haupt verstehen zu können, d.h. sagen zu können, weshalb die untersuchte 

Rechtsnorm zu eben jenen Veränderungen geführt hat. Hierin liegt eine zentrale 

Aufgabe der Rechtswirkungsforschung, die ohne theoretisches Rüstzeug nicht zu 

bewältigen ist. 

6. Die verschiedenen Wirkungsweisen von Recht 

In der Literatur ist betont worden, dass die genannten Probleme beim Kausali-

tätsnachweis nicht voreilig zu einem Verzicht auf kausal-analytische Modelle in 
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der Rechtswirkungsforschung führen dürfen. Vielmehr sind „Ansätze notwen-

dig, die Wirkungen beim Rechtsadressaten im Kontext der dafür relevanten So-

zialbeziehungen erklären und so eine modell- und hypothesengestützte Wir-

kungsbeobachtung und –messung möglich machen. Ohne derartige Erklärungs-

ansätze bleibt der Stellenwert rechtlicher Wirkungen unklar und Prognosen 

über die zukünftige Wirkung von Recht sind kaum möglich“ (Giese/Runde 1999: 

15). Insofern bietet es sich an, mit theoretischen Ansätzen zu arbeiten, die eine 

Verbindung zwischen strukturellen Variablen, die durch rechtliche Normen be-

einflusst werden, und individuellen Verhaltensfaktoren herstellen, wie etwa das 

Grundmodell sozialen Handelns nach Hartmut Esser (1993: 82 ff.). Dieses theo-

riegeleitete Konzept haben wir dafür verwendet, soziale Selektionsentwicklun-

gen im Bereich der Privatschulen zu erklären und aufzuzeigen, wie durch die 

staatliche (Nicht-)Regulierung diese Entwicklungen befördert werden – und wie 

man ihnen durch Regulierung effektiv entgegensteuern könnte (Nikolai et al. 

2017: 359 ff.).   

Ausgangspunkt der Rechtswirkungsforschung sollte daher nicht die Zielermitt-

lung (so noch Blankenburg 1984: 47 f.), sondern die Frage nach den konzeptio-

nellen Wirkungsweisen von Rechtsnormen sein. Denn jedes Regelungskonzept 

setzt zwangsläufig bestimmte Wirkungsannahmen voraus. So soll die Begren-

zung des Automatenglücksspiels im Glücksspielstaatsvertrag14 und den darauf 

beruhenden Spielhallengesetzen der Länder befolgt werden; die Befolgung soll 

dazu führen, dass weniger an solchen Automaten gespielt und die Glücksspiel-

sucht eingedämmt wird (parallel zum Verbot von Zigarettenwerbung Rottleuth-

ner/Rottleuthner-Lutter 2010: 19).  

Bei der Evaluierung konkreter Gesetze sollte zunächst genauer analysiert wer-

den, welches Regelungs- und Wirkungskonzept der Gesetzgeber verfolgt. Es geht 

dabei um unterschiedliche Regelungstypen und -modelle, auf die der Gesetzge-

                                                 
14 Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in Deutschland (Glücksspielstaatsvertrag - GlüStV) vom 
15. Dezember 2011 (Nds. GVBl. 2012, 190, 196). 



 

26 
 

 

ber zur Erreichung seiner Ziele zugreift bzw. potentiell zugreifen kann, die aber 

jeweils bestimmte empirische Wirkungsbedingungen voraussetzen (vgl. Schup-

pert 2011: 112 ff., 283 ff.). Vor diesem Hintergrund lassen sich Hypothesen über 

Handlungsprozesse und Bedingungen formulieren, die erfüllt sein müssen, damit 

die jeweiligen Ziele erreicht werden können. In einem folgenden Schritt können 

diese dann mit den empirischen Befunden über das jeweilige Regelungsfeld und 

die Verhaltensweisen der handelnden Akteure in diesem Feld abgeglichen wer-

den. Schuppert spricht in diesem Zusammenhang von „Funktionsmodi des 

Rechts“, die entsprechend der jeweiligen „Eigenart und Sachgesetzlichkeit des 

Problemfeldes“ zu bestimmen und zu bewerten sind (Schuppert 2011: 120). So 

basiert die bereits erwähnte Gesetzgebung zu Bildungs- und Teilhabeleistungen 

auf der Annahme, dass die in § 28 SGB II genannten Leistungen, etwa für kultu-

relle Angebote, vom berechtigten Adressat*innenkreis (1.) effektiv in Anspruch 

genommen werden und (2.) auch so bemessen sind, dass die Betroffenen in der 

Realität tatsächlich verstärkt am sozialen und kulturellen Leben partizipieren 

(können). Legt man die empirischen Ergebnisse der Evaluation zugrunde, beste-

hen an der Wirksamkeit der existierenden Regelungen – auch ohne Längs-

schnittstudie, Experiment und Kausalanalyse – erhebliche Zweifel, da (1.) die In-

anspruchnahme durch den Adressat*innenkreis verhältnismäßig gering ist und 

(2.) die Leistungen effektiv nicht ausreichen, um den tatsächlichen Bedarf zu de-

cken (vgl. Autor*innenkollektiv Evaluationsbericht 2016). Das AGG wiederum 

basiert auf der Annahme, dass  von Diskriminierungen Betroffene ihre Rechte 

aus dem Gesetz im Bedarfsfall auch tatsächlich mobilisieren, damit auf der ande-

ren Seite diskriminierende Verhaltensweisen effektiv geahndet und damit zu-

künftig unterbunden werden (siehe Klose 2010: 355 ff.). Zeigt sich jedoch, dass 

die tatsächlichen Hürden der Inanspruchnahme (zu) hoch sind und damit die 

Sanktionswahrscheinlichkeit auf der Seite von Leistungserbringenden und Ar-

beitgeber*innen gering, sind die Bedingungen für eine effektive Wirkungsweise 

schon nach der (Wirkungs-)Konzeption des Gesetzes nicht erfüllt (vgl. Baer 2011: 
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251 ff.); und zwar ganz unabhängig davon, ob diese Konzeption im Vergleich mit 

möglichen Regelungsalternativen überhaupt ein gutes bzw. effektives Rege-

lungsmodell darstellt. 

7. Typologien von Regelungsmodi 

Die Bildung von Typologien unterschiedlicher Regelungsmodi hilft, Befunde über 

Wirkungszusammenhänge und Wirksamkeitsbedingungen in der von Friedman 

genannten „generalisierenden“ Weise zu sammeln, theoretisch einzuordnen und 

zu bewerten. An dieser Stelle soll lediglich ein stark vereinfachender Überblick 

über unterschiedliche Regelungstypen und ihre Wirkungsbedingungen gegeben 

werden.  

Das klassische Steuerungsmodell besteht aus Ge- und Verboten, die eine be-

stimmte Handlung vorschreiben oder verbieten. Solche Normen sind in den 

Straf- und Verwaltungsgesetzen ubiquitär. Es ist in der Rechtssoziologie mitt-

lerweile eine Binsenweisheit, dass sowohl die erwartete Sanktionswahrschein-

lichkeit als auch der Grad der (negativen wie positiven) Sanktionierung wesent-

liche Faktoren für die Befolgung/Nichtbefolgung sind, daneben aber auch soziale 

und kulturelle Kontextfaktoren eine Rolle spielen (vgl. Röhl 1987: 276 ff.; Fried-

man 2016: 96 ff.).  

Eine weitere Typengruppe bilden Gesetze, die nicht unmittelbar ge- oder verbie-

ten, sondern an ein bestimmtes Verhalten Vergünstigungen oder (positive) 

Rechtsfolgen knüpfen und damit die Adressat*innen indirekt motivieren sollen. 

Der klassische Fall dieser Gruppe sind steuerliche Vergünstigungen oder Fami-

lienleistungen wie das Kinder- oder Elterngeld. So soll die Neuregelung beim 

Elterngeld Plus ebenso wie die zusätzlichen zwei Partnermonate nach § 4 Abs. 4 

Satz 2 BEEG eine partnerschaftliche Verteilung von Sorge- und Erwerbsarbeit 

stärken und vor allem Väter motivieren, sich mehr in die Kindererziehung ein-

zubringen; Teilzeitbeschäftigung zugunsten der Kindererziehung soll für Männer 

und Frauen lohnender werden  (BT-Drucks. 18/2583). In der Literatur wird auch 
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von „Anreizen“ (Hoffmann-Riem 2016: 396 ff.) oder auch von „stimulierendem 

Recht“ (Schuppert 2011: 121) gesprochen, mit dem bestimmte gesellschaftliche 

Prozesse angeschoben, unterstützt oder verstärkt werden sollen. Das Recht kann 

dabei auch in der Weise steuern, dass bestimmte Rechtsfolgen automatisch ein-

treten, wenn sie von den Betroffenen nicht ausdrücklich geändert oder abbe-

dungen werden. Solche voreingestellten Rechtsfolgen (vgl. Friedman 2016: 143), 

die klassischerweise im bürgerlichen Recht zu finden sind, gehen allerdings 

über eine Anreizsteuerung hinaus und stehen in der Gefahr, diejenigen zu be-

günstigen, die über Informationen und Ressourcen verfügen, um für sie ungüns-

tige Rechtsfolgen zu erkennen und zugunsten einer vorteilhafteren Lösung ab-

zubedingen. Ein solches Zugangs- und Ressourcenungleichgewicht führt überall 

dort zu ungleicher Inanspruchnahme, wo das Recht bestimmte Gestaltungsange-

bote macht, die (juristische) Fachkenntnisse bzw. eine fachliche Unterstützung 

voraussetzen (vgl. bereits Galanter 1974). 

Funktionsmodi des Sozialrechts sind in der Regel Leistungsansprüche auf Geld-, 

Sach- oder Dienstleistungen, die aber teilweise – wie beim Grundsatz des For-

derns und Förderns (§§ 2, 14 SGB II) – an konkrete Verhaltensanforderungen ge-

knüpft sind und damit erhebliche Steuerungswirkung entfalten (sollen). So sind 

Leistungskürzungen im existenzsichernden Bereich für die meisten Betroffenen 

sicher ähnlich spürbar wie die Auferlegung von ‚echten‘ Bußgeldern. Dennoch 

kommt es jährlich in fast einer Million Fällen zu einer solchen Sanktionierung 

nach den §§ 31 ff. SGB II, was zumindest prima facie auf einen nur eingeschränk-

ten Abschreckungseffekt hinweist. Fehlsteuerungen liegen allgemein gespro-

chen immer dann vor, wenn Sozialleistungen die mit ihnen verbundenen sozial-

politischen Wirkungen nicht oder nur in eingeschränkter Weise erreichen (kön-

nen). Das zeigt sich z.B. bei der beitragsfreien Mitversicherung von Ehepartnern 

in der Gesetzlichen Krankenversicherung, die gleichstellungspolitisch eindeutig 

negative Wirkungen hat und auch andere sozialpolitische Ziele verfehlt (Au-

tor*innenkollektiv Gesamtevaluation 2014: 359 ff.). 
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Bereits angesprochen wurden die Rechtsangebote, von denen die Adressat*innen 

Gebrauch machen können, aber nicht müssen (vgl. Blankenburg 1984: 58 ff.). In 

der Forschung wurden einerseits die Barrieren der Rechtszugänglichkeit, gerade 

für sozial Schwächere, andererseits die Bedeutung des Rechtsbewusstseins (legal 

consciousness) und der zugrundeliegenden Sozialbeziehungen herausgearbeitet 

(umfassend Blankenburg 1980b; Blankenburg 1995). Hieraus lassen sich wichtige 

Aussagen über rechtspolitische Steuerungsmöglichkeiten bei Rechtsangeboten 

ableiten (Blankenburg 1980a: 132 ff.).  

Eine nicht zu unterschätzende, aber in der Rechtssoziologie bisweilen vernach-

lässigte Wirkungsweise ist die konstitutive oder ‚normierende‘ Funktion von 

Recht, mit dem „institutionelle Tatsachen“ in der sozialen Welt geschaffen wer-

den, wie bestimmte Behörden und Einrichtungen, Schulen und Universitäten, 

juristische Personen, oder auch berufliche oder familienrechtliche Positionen 

wie Beamtin, Ehemann, Professorin etc. (vgl. Rottleuthner/Rottleuthner-Lutter 

2010: 38 f.). Durch die rechtliche Normierung solcher Institutionen und Katego-

rien erschafft das Recht, spätestens in seinem Vollzug, einen wesentlichen Teil 

unserer Wirklichkeit.15 Das fordert eine (de)konstruktivistische Sichtweise auf 

das Recht geradezu heraus, zumal mit Normierungen immer auch Zwänge und 

Ausschlüsse einhergehen. Die sozial-konstruktive Wirkungsweise von Recht ist 

besonders von der feministischen Rechtswissenschaft thematisiert worden (et-

wa Schmidt 2011) und mit der jüngsten Entscheidung des Bundesverfassungsge-

richts zur dritten Geschlechtskategorie stärker in das Bewusstsein der Öffent-

lichkeit gerückt (BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 10. Oktober 2017 – 1 

BvR 2019/16).  

                                                 
15 Das wird noch deutlicher, wenn man sich, wie die Rechtsethnologie, mit Blick auf andere 
Rechtskulturen von einem westlich geprägten etatistischen Rechtsbegriff löst und auch gesell-
schaftliche Normierungen wie Stammes- oder Gewohnheitsrechte einbezieht (dazu Benda-
Beckmann/Benda-Beckmann 2007). 
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8. Rechtlich-normative Implikationen der Wirkungsforschung 

Zwischen rechtlicher Geltung und tatsächlicher Wirksamkeit einer Rechtsnorm 

ist klarerweise zu unterscheiden; die faktische Unwirksamkeit mindert den 

rechtlichen Geltungsanspruch zunächst nicht (vgl. Röhl 1987: 265). Auch schul-

det der Gesetzgeber grundsätzlich keine in jeder Hinsicht optimale Gesetzgebung 

(Schuppert 2011: 29 f.). Dennoch verleiht im Rechtsstaat die rationale Zweckset-

zung „den Gesetzen (faktisch und rechtlich) den entscheidenden Geltungsan-

spruch“ (Schultze-Fielitz 1988: 458). Dabei ist die Wirkungsfrage vom Bundes-

verfassungsgericht bereits in seinem Apotheken-Urteil von 1958 (BVerfGE 7, 

377) zu einem verfassungsrechtlichen Prinzip erhoben worden. Indem das Ge-

richt im Rahmen der Verhältnismäßigkeit prüft, ob die vom Gesetzgeber verfolg-

ten Ziele eines Gesetzes von diesem auch tatsächlich gefördert werden und in 

einem erforderlichen und angemessenen Verhältnis zum damit verbundenen 

Grundrechtseingriff stehen, verweist es unmittelbar auf Prognosen über die 

Wirkung staatlicher Rechtsetzung (Wrase 2012: 328 f.). Die Apotheken-

Entscheidung ist dabei geradezu ein Paradebeispiel für die Rechtswirkungsfor-

schung: So verwarf das Gericht die Gefahrenprognose des Bayrischen Gesetzge-

bers, eine Niederlassungsfreiheit für Apotheker würde zu ungewünschten örtli-

chen Konzentrationen und Konkurrenzkampf sowie negativen Auswirkungen 

auf die Medikamentenversorgung führen, als nicht überzeugend. Es setzte sich 

dabei sehr gründlich mit empirischen Daten über das Apothekenwesen, den Tab-

lettenverbrauch sowie die Entwicklung in anderen Staaten, die keine Niederlas-

sungsbegrenzung kannten, auseinander (dazu Philippi 1971: 57 ff.).  

Seither durchzieht die Prüfung von sozialen Folgeerwägungen die gesamte 

Grundrechtsjudikatur des Bundesverfassungsgerichts (vgl. Grimm 1982). Exemp-

larisch sei auf die Entscheidungen zum Sorgerecht bei nicht verheirateten El-

tern hingewiesen. So hielt das Verfassungsgericht die regelmäßig alleinige Zu-

weisung des Sorgerechts zur Mutter in seiner Entscheidung von 2003 für noch 

verfassungsgemäß, da der Gesetzgeber davon ausgehen durfte, dass eine gegen 
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den Willen der Mutter erzwungene gemeinsame Sorge regelmäßig mit erhebli-

chen Nachteilen für das Kind verbunden sei. Gleichzeitig erteilte das Gericht 

dem Gesetzgeber den Auftrag, die tatsächliche Entwicklung zu beobachten und 

seine Wirklichkeitsannahme empirisch zu überprüfen (BVerfGE 107, 150, 173 ff.). 

Als verschiedene, auch international vergleichende Studien zu dem Ergebnis 

kamen, dass diese Annahme empirisch nicht haltbar war, wurde das Gesetz in 

einer Entscheidung 2010 für verfassungswidrig erklärt (BVerfGE 127, 132; ausf. 

Wrase 2016: 385 ff.).  

Gerade dort, wo der Gesetzgeber grundrechtsrelevante Entscheidungen auf em-

pirisch unsicherer Grundlage trifft, ist er  verfassungsrechtlich zur Beobachtung 

und ggf. zur Korrektur verpflichtet. Insofern begründen die Beobachtungspflich-

ten die verfassungsrechtliche Notwendigkeit der Gesetzesevaluation im grund-

rechtssensiblen Bereich. Auf der Grundlage neuen empirischen Wirkungswissens 

kann dann auch eine Neubewertung im Rahmen einer juristisch-normativen 

Evaluation erforderlich werden (vgl. Kötter 2015: 74 ff.).16 Das ist für die Gesetz-

gebung zu den Bedarfssätzen im Grundsicherungsrecht eingehend thematisiert 

worden: Hier hat das Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber ausdrücklich 

verpflichtet, „alle existenznotwendigen Aufwendungen in einem transparenten 

und sachgerechten Verfahren realitätsgerecht sowie nachvollziehbar auf der 

Grundlage verlässlicher Zahlen und schlüssiger Berechnungsverfahren zu be-

messen“ und hat sich vorbehalten, dieses auf Schlüssigkeit nachzuprüfen (BVer-

fGE 125, 175 – 3 . Leitsatz; BVerfGE 137, 34). Damit hat das Gericht die Rationali-

sierungs- und Begründungsanforderungen für die Gesetzgebung in diesem sozi-

alpolitisch wichtigen Bereich nochmal erhöht. 

                                                 
16 Auf den Fall einer vom Gesetzgeber in Kauf genommenen (weitgehenden) faktischen Unwirk-
samkeit eines Gesetzes hat im Anschluss an die Spekulationssteuerentscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts (BVerfGE 110, 94) Brun-Otto Bryde (1993) hingewiesen: Symbolisches, d.h. auf 
Ineffektivität angelegtes Recht ist in jedem Fall verfassungswidrig.     
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9. Fazit 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass nicht nur aus administrativ-

politischer Perspektive ein hohes Interesse an Rechtswirkungsforschung be-

steht. Die unterschiedlichen Wirkungsweisen von Recht systematisch zu erfas-

sen und dafür sowohl theoretische als auch methodische Instrumentarien zu 

entwickeln, kann und sollte Aufgabe einer Rechtswirkungsforschung als Grund-

lagenforschung sein. Davon würde nicht zuletzt auch die angewandte Forschung 

im Rahmen von GFA und Gesetzesevaluation profitieren, die wiederum interes-

sante Einsichten für die Grundlagenforschung liefern könnte. Beides müsste also 

stärker miteinander verzahnt werden. Dafür sind eine bessere interdisziplinäre 

Zusammenarbeit und eine institutionelle Stärkung der rechtssoziologischen 

Wirkungsforschung notwendig. 
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